


Mitarbeiter krank? 

Warum BEM? 

Seit Mai 2004 verpflichtet ein Gesetz (§84 
SGB IX) Arbeitgeber zum so genannten 
Betrieblichen Eingliederungsmanagement 
(BEM). Betriebliches Eingliederungsma-
nagement bringt Ihre Mitarbeiter schneller 
an den Arbeitsplatz zurück. 
Ein nicht durchgeführtes BEM führt zwar 
nicht unmittelbar zu Sanktionen, kann aber 
unter Umständen spätere Folgen auslö-
sen. So wird z.B. eine krankheitsbedingte 
Kündigung dadurch deutlich erschwert. Es 
können aber auch Schadensersatzansprü-
che des Arbeitnehmers oder auch von So-
zialleistungsträgern drohen, wenn ein BEM 
nachweislich gesundheitliche Schäden ver-
hindert bzw. gemildert hätte.

Wann BEM?  

Fehlen Beschäftigte innerhalb von zwölf Mo-
naten länger als sechs Wochen aus Krank-
heitsgründen am Arbeitsplatz – entweder 
am Stück oder wiederholt, müssen Arbeit-
geber für Betriebliches Eingliederungsma-
nagement sorgen.
                               

Was ist Betriebliches Eingliederungs-
management (BEM)?

Einer drohenden Erwerbsminderung soll 
frühzeitig entgegengewirkt werden. Mitarbei-
ter, die längere Zeit krank waren, sollen dem 
Arbeitsprozess nicht verloren gehen. Dazu 
muss geklärt werden,

•   ob und wie die Arbeitsunfähigkeit über  
    wunden,
•   mit welchen Leistungen und Hilfen erneu-
    ter Arbeitunfähigkeit vorgebeugt
•   und wie der Arbeitsplatz erhalten 
    werden kann
    oder
•   ob es durch andere Maßnahmen, zu   
    einem neuen Arbeitsplatz kommen kann.

Hilfe für Unternehmen

Um sich den Herausforderungen für unse-
re Gesellschaft, besonders unter den Be-
dingungen des demografischen Wandels, 
zu stellen, haben die KREISHANDWER-
KERSCHAFTEN in M-V einen  Verein zur 
Förderung der Betrieblichen Eingliederung 
gegründet. Ziel des Vereins ist es, den 
Klein- und mittelständischen Betrieben bei 
der Umsetzung der gesetzlichen Bestim-
mungen des § 84 SGB IX zu helfen.

Arbeitsplatz in Gefahr? Wir beraten! Wir helfen!

Der Verein zur Förderung der 
Betrieblichen Eingliederung im 
Handwerk M-V e.V. hilft Ihnen:

• Wir informieren Sie über Ihre Aufgaben 
als Arbeitgeber im Rahmen der betriebli-
chen Eingliederung.

• Wir helfen Ihnen bei der Vorbereitung, 
Einführung sowie der Durchführung des 
BEM in Ihrem Betrieb.

• Wir beraten Sie über präventive Maß-
nahmen.

• Wir bieten Einzelfallberatung für betrof-
fene Mitarbeiter. 

• Wir helfen bei der Einleitung von Maß-
nahmen zur medizinischen Rehabilitati-
on und beruflichen Integration.
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